
Bitte pro Aussteller oder Mitaussteller einen separaten Vertrag 
ausfüllen. Für Mehrfachbeteiligungen bzw. für Mitaussteller bitte 
diesen Vertrag kopieren.

Ausstellervertrag / Mitausstellervertrag
Anmeldung zu Herkunft Schweiz während der muba 2011.  
Beginn der Platzierung: 15. September 2010

Adresse des Ausstellers bzw. Mitausstellers

Firma

Zusatz

Adresse

Land/PLZ/Ort

Telefon

Telefax

Internet http://

 

 Rechnungsadresse       Korrespondenzadresse

(nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Ausstelleradresse) 

Firma

Zusatz

Adresse

Land/PLZ/Ort

Telefon

Telefax

Internet http://

Kontaktperson

Vorname/Name

 Frau	  Herr

Korrespondenzsprache   d    f    e

Telefon

Telefax

E-Mail

Abteilung

		  Zollnummer

Kontaktperson 

Vorname/Name

 Frau	  Herr

Korrespondenzsprache   d    f    e

Telefon

Telefax

E-Mail

Abteilung

GewÜnschte Beteiligung

Als Hauptaussteller bestellen wir folgende Ausstellungsfläche:

	 9 bis 12m²	 CHF	 295.–/m²

	 13 bis 50m²	 CHF	 269.–/m²

	 51 bis 80m²	 CHF	 261.–/m²

	 81 bis 100m²	 CHF	 254.–/m²

	 ab 101m²	 CHF	 249.–/m²

	 Front  m × Tiefe  m =   m²
	 (Mindestmietfläche: 9m²)

Zusätzlich zur Fläche bestellen wir einen Systemstand:

	 Eco zum Preis von 	 CHF	 129.–/m²

	 Eco plus zum Preis von 	 CHF	 155.–/m²

	 Beta zum Preis von 	 CHF	 189.–/m²

	 Gamma, ab 12m² zum Preis von	 CHF	 225.–/m²

	 Delta, ab 12m² zum Preis von 	 CHF	 235.–/m²

Als Hauptaussteller bestellen wir folgendes Systemstandpaket:
Step-in (für Erstaussteller)

	 9m² zum Preis von (pauschal)	 CHF	 4’534.–*

	 zusätzliche m²	 CHF	 394.–/m²

	 Front   m × Tiefe  m =   m²

Easy (All-inclusive-Messepaket)

	 9m² zum Preis von (pauschal)	 CHF	 5’044.–*

	 zusätzliche m² 	 CHF	 433.–/m²	

Front   m × Tiefe  m =   m²

Marktstand-Paket 

	 6m² für 10 Tage	 CHF	 2’730.–*

	 6m² für 5 Tage (Fr – Di)	 CHF	 1’640.–*

	 6m² für 5 Tage (Mi – So)	 CHF	 1’640.–*

* zzgl. Zuschlag auf Ausstellungsfläche ab 2 offenen Seiten

Alle Preisangaben verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer (2010: 7,6%)

Zuschlag (auf Ausstellungsfläche)

Nach Möglichkeit wünschen wir offene Seiten mit Zuschlag wie
folgt: (eine offene Seite kostenlos)

	 für 2 Seiten (Eckstand) 	 +20%

	 für 3 Seiten (Kopfstand) 	 +24%

	 für 4 Seiten (Inselstand) 	 +26%

Offene Seiten dürfen ohne Zustimmung der Messeleitung nicht 
verbaut werden.

wasser

	 Wir benötigen einen Wasseranschluss 

	 (Angabe für Platzierung notwendig, gilt nicht als Bestellung)

mitaussteller

	 Wir sind Mitaussteller (siehe Ausstellerreglement)

	 am Stand der Firma  	 CHF	 1’800.–

KATALOGEINTRAG

	� Obligatorischer Eintrag im Print- und im 
muba24-Online-Ausstellerverzeichnis 	 CHF 	 620.–

WERBEMÖGLICHKEITEN

Inserat in der muba-Zeitung 

	 1/4 Seite	 B 200 × H 72 mm, quer	 CHF 	 1’900.–

	 1/2 Seite	 B 200 × H 144 mm, quer	 CHF 	 3’400.–

	 1/1 Seite 	 B 200 × H 288 mm	 CHF 	 6’500.–

	 2. US	 B 200 × H 288 mm	 CHF 	 8’500.–

	 4. US	 B 200 × H 288 mm	 CHF 	 9’500.–

Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf bezüglich Datenlieferung.

Gutscheinheft

	 Gutschein 1/1 Seite	 B 148 × H 105 mm, quer	 CHF	 720.–

	 Inserat 1/1 Seite 	 B 148 × H 105 mm, quer	 CHF 	 1’700.–

	 Inserat 3. US	 B 148 × H 105 mm, quer	 CHF 	 1’900.–

	 Inserat 2./ 4. US	 B 148 × H 105 mm, quer	 CHF 	 2’400.–

Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf 
bezüglich Datenlieferung.



Ausstellungsgut

Wir präsentieren folgende Produkte/Dienstleistungen: 

 

Bemerkungen: (z.B.Masse und Gewichte von sperrigen Ausstellungsgütern)

ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

Anwendbare Reglemente
Mit der Unterzeichnung dieser Anmeldung anerkennt der Aussteller das Ausstellerreglement und das Sonderreglement Essen und Trinken als verbindlich. Die 
MCH Messe Schweiz (Basel) AG behält sich vor, im Einzelfall entsprechende weitergehende Anordnungen und Weisungen zu erlassen und durchzusetzen. Im 
Übrigen gelten die Vorschriften der Messebetriebsordnung und die Standbau- und Gestaltungsrichtlinien.

Vorauszahlung (Depot)
Für zusätzlich zu erbringende Dienstleistungen wie technische Anschlüsse (Elektrizität, Telefon, Wasser, Gas), Mietmobiliar, obligatorischen Eintrag 
im Ausstellerverzeichnis (CHF 620.–), Parkplätze, Eintrittskarten, Gutscheine usw. wird zusammen mit der Standmiete eine Vorauszahlung erhoben 
(Standfläche bis 39m² CHF 1’000.–, Standfläche 40–79m² CHF 1’500.–, Standfläche 80m² und mehr CHF 2’500.–, Mitaussteller CHF 500.–, Systemstände 
CHF 500.–). Diese Vorauszahlung wird mittels Messeschlussrechnung an die effektiven Aufwendungen angerechnet.

Technische Anschlüsse und weitere Dienstleistungen
Sämtliche Bestellformulare für technische Anschlüsse und Dienstleistungen finden Sie in unserem Internetbestellservice «m-manager» unter  
www.m-manager.com. Bitte beachten Sie, dass Trennwände nur gegen separate Bestellung gestellt werden. Nach erfolgter Standplatzzuteilung erhal-
ten die Aussteller die ausführliche Dokumentation mit allen Informationen zur Vorbereitung ihrer Messebeteiligung. Die Erstellung der technischen 
Anschlüsse und die Ausführung weiterer Dienstleistungen erfolgt nur aufgrund von Bestellungen mit den dafür vorgesehenen Formularen im Internet-
Bestellservice m-manager. 

Datenschutzbestimmungen
Mit der Unterzeichnung des Ausstellervertrages erklärt sich der Aussteller einverstanden, dass seine Personen- und Firmendaten von der MCH Messe Schweiz 
(Basel) AG oder einer von ihr beauftragten Firma bearbeitet und zwecks Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Messebeteiligung 
an einen Vertragspartner der MCH Messe Schweiz (Basel) AG bekannt gegeben werden können. Andernfalls informiert der Aussteller die Messeleitung 
gleichzeitig mit der Rücksendung der unterzeichneten Anmeldung.   

Gesetzliche Grundlage (nur für Bereich Gesundheit gültig)
Für den Verkauf und die Anpreisung von Medikamenten und Heilmitteln gelten die schweizerischen Bestimmungen der Apothekerverordnung, der 
Heilmittelverordnung, der Interkantonalen Kontrollstelle IKS, des Bundesamtes für Gesundheitswesen sowie die weiteren einschlägigen gesetzlichen 
Regelungen des Bundes und des Kantons Basel-Stadt. Für den Verkauf und die Anpreisung von Lebensmitteln gelten die Bestimmungen der Schweizerischen 
Lebensmittelverordnung sowie die Auflagen des Lebensmittelinspektorates Basel-Stadt.

Vertragsbestätigung der Messeleitung
Die Messeleitung wird nach Erhalt dieser Anmeldung den definitiv zugeteilten Stand separat bestätigen. Mit der Bestätigung wird der Ausstellervertrag 
in allen Teilen rechtskräftig. Die Bestätigung bildet einen integrierenden Bestandteil des Ausstellervertrages.

Erklärung des Ausstellers/Mitausstellers
Der Aussteller bestätigt mit seiner Unterschrift, ein Exemplar des Ausstellerreglementes erhalten zu haben.

Gerichtsstand
Anwendbar ist schweizerisches Recht. Gerichtsstand ist Basel-Stadt.

Hauptaussteller	 Mitaussteller

Ort und Datum:	 Ort und Datum:

Firma und rechtsverbindliche Unterschrift:	 Firma und rechtsverbindliche Unterschrift: 

Bei Mitausstellern müssen Hauptaussteller und Mitaussteller rechtsverbindlich unterzeichnen.

4.–13. Februar 2011
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